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Mäusbacher, Korbinian (StMAS)

Von: Dr. Geppert, Thomas <t.geppert@dehoga-bayern.de>

Gesendet: Donnerstag, 16. Januar 2025 12:59

An: Ladenschluss (StMAS)

Cc: Lautenbacher, Julia

Betreff: AW: Verbandsanhörung zu einem Bayerischen Ladenschlussgesetz 

Kategorien: gespeichert

Sehr geehrter Herr Dr. Gruber,  
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zum Entwurf des Bayersichen Landeschlussgesetz Stellung zu nehmen. Gerne darf 
ich Ihnen anbei unsere Anmerkungen dazu zukommen lassen.  
 
Das neue Bayerische Ladenschlussgesetz ist für die Gastronomie positiv zu sehen, auch wenn sich nur geringe 
Veränderungen gegenüber dem Status quo ergeben. Grundsätzlich schließen wir uns gerne der Stellungnahme des 
Handelsverbandes an. Jegliche Anpassungen an die Realität sind begrüßenswert. 
 
Im Einzelnen: 
 

1. Die durchgehende Öffnung personallos betriebener Kleinstsupermärkte wird uns nicht sehr tangieren, gibt es 
bereits in den Bahnhöfen oder an Tankstellen, Stichwort: „Rewe to go“. Aus unserer Sicht sollten sie jedoch 
nicht größer als 150 m2 sein und dafür aber auch aus bürokratischen Gründen an 7 Tagen für 24 Stunden 
offen haben.  

2. Verlängerte Öffnungszeiten im Rahmen verkaufsoffener Nächte an Werktagen, höchstens an acht Werktagen 
im Jahr bis 24 Uhr, kann an diesen Tagen auch die Gastro beleben und wird von uns ausdrücklich begrüßt. 
Das sieht man bereits jetzt an den jährlich höchstens vier verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen mit 
besonderem Anlass.  

3. Aus unserer Sicht sollten diese anlasslos ermöglich werden auch wenn es verfassungsrechtlich schwierig 
scheint. Zudem sollte es zumindest einen Adventssonntag geben, an dem geöffnet werden kann.  

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Geppert 
Landesgeschäftsführer 
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Bayerischer Hotel- und  

Gaststättenverband 

DEHOGA Bayern e.V. 
 

Prinz-Ludwig-Palais 

Türkenstr. 7 

80333 München 
 

Tel +49 89 28760 - 101 
Fax +49 89 28760 - 111  
t.geppert@dehoga-bayern.de 
www.dehoga-bayern.de 

Es steht viel auf dem Spiel! 

 

Diese Nachricht und/oder Anhänge sind streng vertraulich und enthalten rechtlich geschützte Informationen. Sie ist nur für die Adressaten bestimmt. Wenn 
Sie nicht der vorgesehene Adressat sind, weisen wir Sie hiermit darauf hin, dass jegliche Nutzung, Weiterleitung, Veröffentlichung und Kopien unzulässig 
sind, sowie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte Informationen untersagt sind. Benachrichtigen Sie uns bitte 
unverzüglich per E-Mail oder telefonisch und löschen Sie diese Nachricht und/oder Anhänge aus Ihrem System.  
Diese Nachricht ist anfällig für Datenkorruption, Abfangen von Daten, nicht autorisierte Änderungen, Verfälschung und Viren. Wir senden und empfangen E-
Mails nur auf der Grundlage, dass wir nicht für solche Datenkorruption, Abfangen von Daten, nicht autorisierte Änderungen, Verfälschung und Viren und 
deren Konsequenzen haften. 
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des 
vorliegenden Kontakts ist der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, 
insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter https://www.dehoga-bayern.de/ 
entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o.g. Kontaktdaten bei uns erfragen. 

 

  

Von: Götz, Johannes, Dr. (StMAS) <Johannes.Goetz@stmas.bayern.de>  

Gesendet: Montag, 9. Dezember 2024 10:49 

Cc: Ladenschluss (StMAS) <Ladenschluss@stmas.bayern.de> 

Betreff: Verbandsanhörung zu einem Bayerischen Ladenschlussgesetz  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die beiliegenden Dokumente darf ich Ihnen im Rahmen der Verbandsanhörung zum Gesetzentwurf 

eines Bayerischen Ladenschlussgesetzes mit der Bitte um Kenntnisnahme übermitteln. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Johannes Götz 

  

  

Dr. Johannes Götz 

Referat I5 

Technischer Arbeitsschutz, Arbeitszeitschutz, Ladenschluss, 

Grundsatzfragen des Vollzugs im Arbeitsschutz 

Tel.: 089 1261-1775 


